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132 15. Gemeindebehörden 

 15.06 Allgemeine Akten 

Vernehmlassung zur Teilrevision Gesundheitsgesetz (Anpassung an das 

neue Epidemiengesetz des Bundes) /  

Genehmigung Stellungnahme 

Öffentlich 

Ausgangslage 
Mit Schreiben vom 15. Juli 2015 wurden die Gemeinden von der Gesundheitsdirektion des Kan-
tons Zürich eingeladen, sich zur Teilrevision des Gesundheitsgesetzes (Anpassung an das neue 
Epidemiengesetz des Bundes) vernehmen zu lassen. Der Gemeinderat verabschiedet die folgen-
de Stellungnahme: 
 
 Gesundheitsdirektion des  

Kantons Zürich 
 z.H. Herr Thomas Heiniger 
 Postfach 
 8090 Zürich 
 
 
 
 
 
 Lindau, 30. September 2015 
 
 
 
 

Vernehmlassung zur Teilrevision Gesundheitsgesetz / Anpassung an das neue Epidemien-

gesetz des Bundes 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
 
Mit Schreiben vom 15. Juli 2015 haben Sie uns die Unterlagen zur Teilrevision des Gesundheits-
gesetzes (Anpassung an das neue Epidemiengesetz des Bundes) zur Vernehmlassung zugestellt.  
 
Der Gemeinderat begrüsst die Anpassung der kantonalen Gesetzgebung an das neue Epidemi-
engesetz des Bundes, welches auf Anfang 2016 in Kraft treten wird. Im Übrigen schliesst wir uns 
vollumfänglich der Stellungnahme des Gemeindepräsidentenverbands (GPV) des Kantons Zürich 
an. 
 
Im Namen des Gemeinderates bedanken wir uns bei Ihnen für die Gelegenheit zur Vorlage Stel-
lung zu nehmen. 
 

http://www.lindau.ch/


Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 30. September 2015 Seite 2 von 2 

 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen  
 

beschliesst 
 
1. Die vorliegende Stellungnahme zur Teilrevision Gesundheitsgesetz (Anpassung an das neue 

Epidemiengesetz) wird in zustimmenden Sinn zur Kenntnis genommen.  
 
2. Die Abteilung Präsidiales wird beauftragt, die Stellungnahme bis spätestens am 16. Oktober 

2015 elektronisch einzureichen. 
 
3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
 - Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich (via Mail an: kath-

rin.agosti@gd.zh.ch) 
 - Homepage 
 - Akten 
 
 
 

 G E M E I N D E R AT  L I N D AU  
 Der Präsident: Die stv. Schreiberin: 
 
 
 
 Bernard Hosang lic.iur. Tanja Ferrari 
 
 
 
versandt am:  


